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irren , gegen ein billigmäßiges Honorarium an

die Lehrer , anzuordnen , wenn es sich durch
jene Zeugnisse von der Maturität des Abitu¬
rienten nicht völlig überzeugt halten sollte.

§4 ) Negierungs - Bekanntmachung
vom iz . Nov . 1820 . xudl . Nov. iß.
e . s.

Ouarantalne - Zu Folge der , durch die öffentlichen Blät-

Anordnung mitgetheilten Nachrichten über den Ge-

stl ^Cubâ und sundheits - Zustand in den fremden Wcltgegen-
New - Orleans den , steht sich die Regierung des Herzog¬

es dî Weftrthumö Oldenburg veranlaßt , gegen alle von
kommenden der Insel Cuba und aus den Nordamerika-

Schiffe . nischen Hafen zu New - Orleans und Havan-

nah auf der Weser ankommendcn Schiffe eine
Observations - Quarantaine von 14 Tagen
hierdurch anzuordnen , und die Zulassung der¬
selben auf der Weser von den bcy der Unter¬

suchung befundenen Umstanden und dem dar¬
auf gegründeten Bericht des Onarantaine-

Commissairs , nach Maßgabe der bestehenden
Verordnungen , abhängig zu machen.

Emerelleueber - 55 ) Regierungs - Bekanntmachung

sichtderimZah - vom 28 . Oct.  1820 . xudl . N 0 v . 16.
reiKiZ .im hiesi-
HcnLande Statt b - U.

gchabtenGchuh - Die Regierung stehet sich veranlaßt , die

pfu'chen. ' untenstehende Gencral -Uebersicht der im Jahre
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